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Terminvorschau für die Presse 
- Öffentliche Sitzungen des Schöffen- und Jugendschöffengerichts - 

 

 
 

04.11.2024 

 

09.00 Uhr 

Saal Z 16 

 

gegen M. 

 

wegen Computerbetrugs 

in Tateinheit mit 

Fälschung 

beweiserheblicher Daten 

in 2 Fällen, versuchten 

sexuellen Übergriffs und 

Verletzung des 

höchstpersönlichen 

Lebensbereichs durch 

Bildaufnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schöffengericht 

Vorsitzende: Richterin Hopster 

 

Computerbetrug in Tateinheit mit Fälschung beweiserheblicher 

Daten in 2 Fällen, versuchter sexueller Übergriff und Verletzung 

des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen? 

 

 

1. 

 

Dem zur Tatzeit 34-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, im 

Zeitraum 13.01.2023 bis 18.01.2023 bei Amazon ein schnelladendes 

magnetisches Ladekabel bestellt zu haben, wobei er bei der 

Bestellung den Nachnamen und die Anschrift seiner damaligen 

Freundin in Salzbergen ohne deren Wissen verwandt haben soll. 

Dabei habe der Angeklagte in der Absicht gehandelt, den bestellten 

Gegenstand zu erlangen, ohne den Kaufpreis zu erbringen. 

Tatsächlich sei ihm von Amazon im Vertrauen auf die Richtigkeit der 

von ihm gemachten Angaben das Kabel übersandt worden. Eine 

Zahlung des Kaufpreises sei unterblieben. 

 

2. 
 

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Zeitraum 14.01.2023 bis 

19.01.2023 bei Amazon ein Schnelladekabel bestellt zu haben, wobei 

er bei der Bestellung den Nachnamen und die Anschrift seiner 

damaligen Freundin in Salzbergen ohne deren Wissen verwandt 

haben soll. Dabei habe der Angeklagte in der Absicht gehandelt, den 

bestellten Gegenstand zu erlangen, ohne den Kaufpreis zu erbringen. 

Tatsächlich sei ihm von Amazon im Vertrauen auf die Richtigkeit der 

von ihm gemachten Angaben das Kabel übersandt worden. Eine 

Zahlung des Kaufpreises sei unterblieben 

 

3. 
 

Am 28.05.2023 habe sich der Angeklagte mit seiner damaligen 

Freundin in einer Ferienwohnung in Carolinensiel aufgehalten. 

Dort soll er seiner Freundin unvermittelt mit der rechten Hand an 

deren Hals gegriffen und sie gegen eine Wand gedrückt haben. 

Anschließend habe er ihr die Hose und die Unterhose ausgezogen, 

um mit ihr geschlechtlich zu verkehren, obwohl er erkannt habe, dass 

dies dem Willen seiner Freundin in der konkreten Situation 

widersprochen habe. Als sich seine Freundin durch einen Schlag ins 

Gesicht und einen Stoß mit dem Knie in seinen Genitalbereich 

gewehrt habe, habe er sein Vorhaben aufgegeben. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.2024 

 

13.00 Uhr 

Saal Z 16 

 

gegen E. 

 

wegen Vergewaltigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
 

Am 03.06.2023 soll der Angeklagte seiner ehemaligen Freundin ein 

Video übersandt haben, dass den einvernehmlichen 

Geschlechtsverkehr zwischen den beiden gezeigt habe. Das Video 

habe er ohne Wissen seiner Freundin gefertigt und obwohl ihm 

bewusst gewesen sei, dass sie damit nicht einverstanden gewesen 

wäre. 

 

 

Zu dem Termin sind neben den üblichen Beteiligten 4 Zeugen 

geladen. 

 

 

 
Schöffengericht 

Vorsitzende: Richterin Hopster 

 

Vergewaltigung? 

 

Dem zur Tatzeit 31-jährigen Angeklagten E. wird vorgeworfen, die 

Geschädigte und Nebenklägerin B. an einem Abend im Zeitraum 

31.05. – 04.06.2023 besucht und sie, nachdem sie eingeschlafen sei, 

zunächst geküsst zu haben. Dann soll er ihr die Leggings und den 

Slip heruntergezogen haben und mit dem Finger vaginal in die 

Geschädigte eingedrungen sein. Danach habe er versucht, mit dem 

Penis in sie einzudringen, wobei sich nicht feststellen lasse, ob dies 

tatsächlich gelungen sei. 

 

 

Zu dem Termin sind neben den üblichen Beteiligten 4 Zeugen sowie 

die Nebenklägervertreterin geladen. 

 

 

 

Hauptverhandlungstermine müssen manchmal kurzfristig aufgehoben oder verschoben werden müssen. Wenn 

Sie an dem Termin teilnehmen möchten, empfiehlt sich daher eine Nachfrage in der zuständigen Geschäftsstelle: 

Jugendschöffengericht:  0591 8049 314 

Schöffengericht:   0591 8049 314. 

 

Kontakt: 

Ri`inAG Dr. Bettina Mannhart 

Telefon: 0591-8049-201 

Telefax: 0591-8049-444 

E-Mail: Bettina.Mannhart@justiz.niedersachsen.de 

 


